
VORTEILE AUF EINEN BLICK
Zeitnahe Ausschüttung der Erträge 
Kürzere Verteilungszyklen und höhere Transparenz für
Urheberinnen und Urheber 
Klar definierte Fristen und planbare Abwicklung für
Veranstalterinnen und Veranstalter 

WAS WIR BENÖTIGEN 
Festival-Voranmeldung
(bitte 4 Wochen vor Festivalbeginn) 
Bitte melde Dein Festival vorab über das GEMA-
Onlineportal an. 
Wichtig: Die Anzahl der Live-Acts* ist verpflichtend, da
sie für die Zuordnung im Rahmen der neuen
Festivalverteilung maßgeblich ist. 
Zum GEMA-Onlineportal

Festival-Details vor Veranstaltungsbeginn 
(bitte spätestens 2 Tage vor Start) 
Bitte sende uns:

den vollständigen Timetable (ausschließlich über die
Excel-Vorlage) 
alle Bühnen und Spielzeiten vollständig ausgefüllt
Headliner eindeutig markiert (falls relevant)  

Empfehlung: Bitte gib eine Ansprechperson für das
Line-up an, damit wir Rückfragen direkt klären können.
So leistest du einen wertvollen Beitrag für eine schnelle
Abwicklung. 

Nachmeldung nach dem Festival 
(innerhalb 21 Arbeitstagen gerechnet ab dem 1. Tag vor Stattfinden) 
Bitte trage folgende Informationen im GEMA-
Onlineportal ein:  

Netto-Ticketumsatz 
Besucherzahlen 

Hinweis: Sofern es zu Änderungen im Line-up kommt,
sende uns die aktualisierte Excel zu.
 
Setlisten 
(innerhalb 21 Arbeitstagen gerechnet ab dem 1. Tag vor Stattfinden)  
Für jeden Live-Act* benötigen wir eine separate Setlist
über das Online-Portal mit:  

Name des Live-Acts*
gespielte Werke / Songtitel 
Datum der Aufführung 
Uhrzeit (von-bis)

Ausnahme: Bei Festivals mit SoundAware-Monitoring
entfällt die Setlist-Pflicht. Die Meldungen werden in
diesem Fall vollständig durch den Dienstleister
übernommen.

Mit Beschluss der GEMA-Mitgliederversammlung 2025 wird
die Verteilung von Festivalerträgen ab dem
Veranstaltungsjahr 2026 neu geregelt.
Faire und schnelle Vergütung der Urheber und
Urheberinnen gewährleistet die Stabilität der Branche und
den Erhalt des Musikangebots.

NEUE FESTIVALVERTEILUNG 
AB 2026
Schneller. Transparenter. Planbarer.

WARUM WIR DIE VERTEILUNG 
NEU STRUKTURIEREN

AB DEM 01.10.2026
Die Verteilung der Festivalerträge erfolgt ab diesem
Zeitpunkt vierteljährlich. Diese Regelung gilt für alle
Festivals ab dem Veranstaltungsjahr 2026, sofern eine
GEMA-Lizenzsumme von mindestens 10.000 € netto
erreicht wird.  

WIE ES DANN WEITERGEHT
Nach vollständigem und fristgerechtem Eingang aller
erforderlichen Angaben erfolgt die Verteilung der
Festivalerlöse gemäß den Vorgaben des Verteilungsplans.
Bitte beachte: Unvollständige oder verspätete Meldungen
können zu Verzögerungen in der Verteilung führen. 

UNSER SERVICE FÜR DICH
Bei Bedarf bieten wir Online-Termine zum Austausch und
zur Klärung offener Fragen an, bitte melde dich bei
Interesse gerne über festival@gema.de.

ZUR GEMA-FESTIVALSEITE

*inkludiert DJ Live-Act

https://portal.gema.de/app/login
https://www.gema.de/de/musiknutzer/branchen/festival
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